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arbeit immer wieder willkommene Gelegenheit zur un
mittelbaren Konfrontation mit den Wirkungen ihrer eige
nen Tätigkeit, die für sie zum Teil auch neue Aspekte und 
Sichtweisen erschließt. Und für die Rechtswissenschaftler 
wird dadurch ein wichtiges methodisches Prinzip wissen
schaftlicher Arbeit realisiert: die ständige Verbindung von 
Theorie und Praxis.

§ 35 der Geschäftsordnung der Volkskammer sieht vor, daß 
die Ausschüsse mit den Publikationsorganen Zusammen
arbeiten und öffentlich über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit 
berichten. Die Redaktion der „Neuen Justiz“ kann bestäti
gen, daß ihr alle Möglichkeiten offenstehen, an der Arbeit 
des Verfassungs- und Rechtsausschusses teilzunehmen und 
darüber zu publizieren. Dafür möchten wir an dieser Stelle 
herzlichen Dank sagen.

Ja, es gehört zu den Arbeitsmethoden unseres Ausschus
ses, daß er ständig um eine möglichst breite Öffentlichkeit 
seiner Tätigkeit bemüht ist. Zu allen Untersuchungen der 
Arbeitsgruppen wird regelmäßig die Presse eingeladen, 
und die Abgeordneten berichten in ihren Wahlkreisen vor 
Wählern sowie vor örtlichen Volksvertretungen über die 
Arbeitsergebnisse des Ausschusses.

Unlängst haben wir eine neue Form der Öffentlich
keitsarbeit erprobt: Wir nahmen die vielfältigen, interes
santen rechtspolitischen und rechtsspezifischen Fragen, die 
uns bei einem Arbeitsgruppeneinsatz im Kreis Grimmen 
begegneten, auf Vorschlag der dortigen Kreisleitung der 
SED zum Anlaß, um in Grimmen ein rechtspolitisches 
Forum zu veranstalten, das in seiner Thematik sehr breit 
gefächert und wohl für alle Beteiligten, für die zahlreichen 
Zuhörer und Fragesteller wie für die Mitglieder unseres 
Ausschusses, von Nutzen war. Die Fragen, die uns dort 
gestellt wurden, reichten von der Effektivität des demo
kratischen Völkerrechts über die Durchsetzung des Arbeits
gesetzbuchs und Probleme der Wiedereingliederung ent
lassener Strafgefangener bis zu speziellen Fragen der 
Staatshaftung. Wir haben die Gelegenheit auch benutzt, 
um am konkreten Beispiel Wesen und Inhalt unseres so
zialistischen Rechts sowie die Ziele seiner Verwirklichung 
darzustellen.

Genosse Vorsitzender, Sie haben mit Ihren Darlegungen 
anschaulich nachgewiesen, welche Rolle die Ausschüsse — 
und speziell der Verfassungs- und Rechtsausschuß — spie
len, damit die Volkskammer eine hohe Qualität bei der 
Einheit von Beschlußfassung, Durchführung und Kontrolle 
erreicht, damit sie ihre Funktion als arbeitendes Organ er
füllen Kann. Auch hierin kommt doch wohl die prinzipielle 
Überlegenheit unserer sozialistischen Demokratie gegen
über jeglicher Art bürgerlicher Demokratie zum Ausdruck.

Ich gebe gern zu, daß ein Anhänger der traditionellen bür
gerlichen Demokratie in der Arbeit unseres wie auch aller 
anderen Ausschüsse der Volkskammer die „richtige Kon
frontation“, das „Gegenüber“ von Regierung und Parla
ment, von Regierungsvertretem und Parlamentariern ver
missen wird. Dafür haben wir eben auch keine bürger
liche, sondern unsere sozialistische Demokratie. Und ein 
entscheidender Wesenszug dieser Demokratie ist nicht das 
„Gegeneinander“ von Parlament und Regierung, von ver
schiedenen Fraktionen, sondern das Miteinander, die ge
meinsame Verantwortung für die Verwirklichung der dem 
Wohle des werktätigen Volkes dienenden Politik, die unter 
der Führung der Partei der Arbeiterklasse ausgearbeitet, 
von der Volkskammer beschlossen und von ihr gemeinsam 
mit der Regierung verwirklicht wird, die gemeinsame 
Verantwortung für die Einhaltung und Verwirklichung 
der Grundsätze unserer Verfassung. Die Volkskammer ist 
mit ihren Ausschüssen als oberstes staatliches Machtorgan

selbstverständlich von der Regierung „unabhängig“, denn 
der Ministerrat ist das von ihr gewählte Organ, das in 
ihrem Auftrag die einheitliche Durchführung der Staats
politik leitet. Aber sie versteht und verwirklicht ihre „Un
abhängigkeit“ als Teil der gemeinsamen Verantwortung 
aller staatlichen Organe und aller politischen Kräfte un
serer Republik zur weiteren erfolgreichen Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft.

Ich kenne aus meiner wissenschaftlichen Arbeit wie 
auch aus manchem Aufenthalt im Ausland, den meine Ab
geordnetentätigkeit erfordert, Theorie und Praxis der bür
gerlichen Demokratie recht gut und hatte Gelegenheit, sie 
auch in einer Reihe von kapitalistischen Ländern zu stu
dieren und zu erleben. Sie ist für eine Gesellschaft, die in 
unüberbrückbare soziale Klassengegensätze gespalten ist, 
eine Form ihrer politischen Organisation, die auf jeden 
Fall einer faschistischen oder faschistoiden Diktatur vor
zuziehen ist.

Aber gerade aus der Kenntnis der Praxis der bürger
lichen Demokratie sei es mir auch gestattet zu betonen, 
daß die sozialistische Demokratie die gesellschaftlich fort
geschrittenere und wirksamere, dem Menschen nützlichere 
Form des politischen Zusammenlebens ist, weil sie die 
aktive Mitarbeit jedes einzelnen im Interesse des gesell
schaftlichen Fortschritts und seiner eigenen Persönlich
keitsentwicklung nicht nur ermöglicht, sondern von ihm 
fordert. Diese Demokratie ist ein gesellschaftlicher Ent
wicklungsprozeß und auch ein persönlicher des Menschen, 
der in der Beseitigung des Gegensatzes von Ausbeutern 
und Ausgebeuteten seine Grundlage hat Gerade deshalb ist 
sie auch immerfort vervollkommnungsfähig und wird 
immer weiter zu verbessern und auszubauen sein. Daran 
mitzuwirken sollte Anliegen jedes Staatsfunktionärs, jedes 
Abgeordneten und auch jedes Bürgers sein.
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Mit dieser Publikation wird erstmals in der DDR der Versuch unternommen, 
Charakter, Aufgaben und Funktionen der gesellschaftlichen Organisationen 
im politischen System der sozialistischen Gesellschaft umfassend darzustel
len.

Die Schrift gibt Aufschluß über die hervorragenden Leistungen der ge
sellschaftlichen Organisationen bei der Entwicklung des Sozialismus, über 
ihre Rolle in der Bündnispolitik der Partei der Arbeiterklasse, ihre Bezie
hungen zum sozialistischen Staat und ihre Rechtsstellung. Gezeigt wird, 
welchen Beitrag die Organisationen dazu leisten, gesellschaftliche Inter
essen zu verwirklichen, sozialpolitische und geistig-kulturelle Bedürfnisse 
werktätiger Menschen zu befriedigen und humanistische Ideale durchzuset
zen. Die Verfasser waren bestrebt, die Vielfalt und den Reichtum der 
Formen demokratischer Aktivität bei der Gestaltung der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft zu verdeutlichen und Entwicklungsrichtungen sichtbar 
zu machen, die für die Stärkung der sozialistischen Staatsmacht charakte
ristisch und gesetzmäßig sind.

Vorrangig handelt es sich um eine revolutions-, staats- und rechtstheo
retisch angelegte Untersuchung, wobei jedoch die praktisch-politischen 
Aspekte, das Informationsbedürfnis der Leser weitgehend berücksichtigt 
wurden. Das besondere Gewicht liegt auf dem konkreten Nachweis der 
durch die herrschenden Macht- und Eigentumsverhältnisse bedingten poli
tischen Einheit von sozialistischem Staat und gesellschaftlichen Organisatio
nen.
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